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BEBAUUNGSPLAN    "Siedlung an der alten MTS"  Welxande

Maßstab 1 : 500

0 5 10 20 30

40 50

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 Abs. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA)

nach § 4 Abs. 1 BauNVO

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 Abs. 2 BauGB)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Zahl der festgesetzten Vollgeschosse als Höchstmaß

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

nur  Einzelhäuser zulässig

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Müllaufstellfläche

5. VERKEHRSFLÄCHE  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche besond. Zweckbestimmung

(Privatstraße)

Straßenbegrenzungslinie

Einfahrtsbereich

6. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, 

FREIHALTEZONEN

    (§9 Abs. 1 Nr. 12 , Nr. 21 BauGB)

Fläche für Löschwasserentnahme

mit Leitungsrechten belastete Fläche

                 

WA

PFG 1 - Anpflanzung Baum/Gehölz

 I/II

0,3

Sträucher, Zwergsträucher und Heckenpflanzen

Um eine ausreichende Dichte des Pflanzstreifens zu gewährleisten, wird eine Pflanzdichte von mindestens 1 Gehölz pro 1,0 m² festgelegt.  Die Besitzer der Parzellen 3, 4, 9, 10, 14, 15 und 22
können damit das Pflanzgebot 1 ersetzen.

4.2 Begrenzung der Bodenversieglung
Befestigte Flächen (Wege, Parkplätze etc.) sind oberhalb der Geländeoberfläche ausschließlich in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau zu 
realisieren (Porenvolumen ca. 20%, Fugenanteil > 30%, K

f

 = 1,5 x 10

-4

). Undruchlässige Aufbauten sind untersagt.
Freiflächen sind zu begrünen.

4.3 Umgang mit Regenwasser
Das anfallende Regenwasser von Dachflächen der Gebäude und Nebenanlagen wird in einen Rückstaukanal eingeleitet.
Das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen soll unter Einhaltung der Forderungen der Erlaubnisfreiheitsverordnung auf dem Grundstück versickert werden (durchlässige Bauweise).

 Bei fallendem Gelände ist eine Sicherung des anfallenden Regenwassers auf dem eigenen Grundstück vorzunehmen - z.B. durch bauliche Anlagen wie Mulden.
Der Nachweis für die Versickerung auf den einzelnen Bauparzellen ist durch ein Gutachten im Rahmen der Genehmigungsfreistellung einzuholen.
Ist eine Versickerung unter Einhaltung der Forderungen an das erlaubnisfreie Versickern nicht möglich, ist das Niederschlagswasser in einer Zisterne zu sammeln und mit einem Überlauf in den
Rückstaukanal einzuleiten.

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO)

1. Dachgestaltung
a) Zulässig sind geneigte Dächer als Sattel-, Zelt-, Walm- oder Krüppelwalmdach.
b) Die Dachneigung muss zwischen 25° und 45° betragen.
c) Dachdeckungen sind aus harter Bedachung in rot- bis brauntönen oder anthrazitfarben auszuführen. Dachbahnen aus Bitumen oder Folien sind ausgeschlossen.
d) Gauben sind als Einzelgauben < 2/3 der Breite der Hauptdachfläche zulässig.
e) Dächer von Nebenanlagen (Garagen, Carports) sind als Pult- oder Flachdächer zulässig.  Eine Begrünung wird zugelassen.
f) Großflächige Solaranlagen sind zulässig.

2. Fassadengestaltung
a) Zulässig sind Putzfassaden und Verblendmauerwerk. Ausgeschlossen sind Verkleidungen aus Kunststoff, Metall, Holz oder reflektierenden Materialien. Die Bekleidungen müssen feuerbeständig

oder feuerhemmend sein.
b) Die Farbauswahl muss sich auf helle, gedeckte Farben beschränken. Grelle Farben und reines Weiß sind nicht zulässig.

3. Unbebaute Freiflächen
a) Nicht überbaute Flächen, die nicht als Zufahrt/Stellplatz genutzt werden, sind zu begrünen und zu unterhalten.
b) Hausnahe Flächen für Abfallbehälter sind aus wasser- und luftdurchlässigen Materialien zu gestalten und mit geeigenetem Sichtschutz zur Verkehrsfläche einzufassen.

4. Einfriedungen
Zulässig sind Zäune und Laubgehölzhecken bis max. 1,20 m Höhe. Zu allen Straßen ist ein Abstand von 0,3  einzuhalten.

III HINWEISE
1. Kartengrundlage

Der Bebauungsplan wurde im Maßstab 1:1.000 auf dem aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kreisvermessungsamtes des Landkreises Meißen erstellt.

2. Schutz der Vermessungs- und Grenzpunkte
Bei der Umsetzung der Planung sollten gefährdete Grenzmarken durch einen  öffentlich bestellten Vermessungsingenieur gesichert werden (  SächsVermG). Eine Gefährdung der im Planungsgebiet
vorhandenen Lage- und Höhenfestpunkte ist dem Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt unverzüglich mitzuteilen. Vor Beginn der Bauarbeiten wird empfohlen, aktuelle Auskünfte zum
geodätischen Festpunktnetz einzuholen.

3. Archäologie
Es sind die Vorschriften des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG) zu beachten. Die archäologische Relevanz belegen archäologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2
SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes sind (mittelalterlicher Ortskern (D-44760-01)). Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das
Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu
dokumentieren.

4. Bodenschutz
Die ausführenden Firmen sind darüber zu informieren, dass gemäß § 20 SächsDSchG Meldepflicht sowie Erhaltungs- und Sicherungspflicht von Bodenfunden besteht. Auftretende Befunde und
Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. Bei baulichen Arbeiten bekannt werdende Altlasten bzw. selbst verursachte schädliche Bodenveränderungen sind gemäß § 10 Abs. 2
SächsABG unverzüglich dem Landratsamt, Kreisumweltamt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde mitzuteilen und die Arbeiten bis zur Feststellung der Kontamination und Festlegung der
erforderlichen Maßnahmen einzustellen.

5. Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht
Bei Durchführung von Bodenaufschlüssen sind die Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht entsprechend der einschlägigen rechtlichen Grundlagen zu berücksichtigen. Im Rahmen der
Planung von baulichen Anlagen ist eine notwendige Baugrunduntersuchung durchzuführen.
ALTLASTEN
Die Flurstücke 178/1, 179 und 180 Gem. Welxande sind als Altstandort "ehemaliger Agrar-Technikstützpunkt, Tankstelle" unter SKALA-Nr. 85201016 im Archiv des Sächsischen Altlastenkatasters
(SKALA) registriert.
Die Tankstelle und der 5000 l Dieseltank in einer gemauerten Grube, wurden im Jahre 1997 ausgehoben und entsorgt.

6. Strahlenschutz
Es liegt auf dem Gebiet laut aktuellen Erkenntnissen keine erhöhte Radonkonzentration vor. Es ist jedoch nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der
Eigenschaften des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonkonzentration in der Raumluft auftreten können.
Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft von 300 Bq/m³ für die Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in Innenräumen muss eingehalten werden
(§§ 121 - 132 StrlSchG (2)/ §§ 153 -158 StrlSchV (3).
Der Zutritt von Radon muss durch eine fachgerechte Ausführung der erdberührten Bauteile und der Maßnahmen zum Feuchteschutz nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik verhindert
werden.

7. Artenschutz
Zum Schutz vor artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen, sollte die Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptaktivitätszeit von Tieren (01/09 - 28/02) erfolgen. Beim Abriss vorhandener Gebäude
oder Beräumung von Material, sind diese durch einen Fachkundigen auf Tierbestände zu untersuchen. Aufgefundene Tiere sind zu bergen oder umzusetzen.
Sollten Quartiere (z.B. von Fledermäusen) aufgefunden werden, ist entsprechender Ersatz im Umfeld zu schaffen. Eingriffe in die Fläche und Erdbewegungen sind auf ein Minimum zu reduzieren.

P

1

7. FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ; ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

   (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

8. SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

(§ 1 Abs. 4, §16 Abs. 5 BauNVO)

Grundstücksnummer

Grundstücksgrenzen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

9. HINWEISE

Flurstücksnummer der Gemarkung Thiendorf

Flurstücksgrenzen der Gemarkung Thiendorf

Vorhandene Bebauung

10. ERLÄUTERUNGEN

Nutzungsschablone

                 

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I Nr. 72 vom 10.11.2017, S.3634) das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I Nr- 37, S. 1728 vom
13.08.2020) geändert worden ist

-  Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBI. I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 04. Mai 2017
(BGBI. I S.1057)

- Sächsische Bauordnung  (SächsBO) - i.d.F. der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186),  zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706)

- Baunutzungsverordnung  (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i.d.F der Bekanntmachung vom 21. Novmeber 2017 (BGBI. I S.3786)

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451),  zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782)

- Sächsische Gemeindeordnung - i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist

E

UMGEBUNGSKARTE

LUFTBILD MIT PLANGEBIET

PFG 2 - Anpflanzung Pflanzstreifen

I BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  (§ 9 BauGB, §  4 -23 BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §4 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Zulässig sind Wohngebäude und die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2 Ausschluss von zulässigen Nutzungen  (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
Die nach §4 Abs. 2 BauNVO zulässigen Handwerksbetriebe, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden und Schank- und Speisewirtschaften werden ausgeschlossen.

1.3 Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§1 Abs. 6 BauNVO)
Alle nach § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind unzulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung (9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 -21 BauNVO)

2.1 Das Maß der zulässigen Nutzung ist gemäß WA mit einer GRZ von 0,3 festgesetzt.
2.2 Die zulässige Grundfläche darf durch Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten zu den Stellplätzen höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,45 überschritten werden. (§ 9Abs.

1 Nr. 1BauGB; § 19 Abs. 4  BauNVO)
2.3 Es sind ein Vollgeschoss plus Dach oder zwei Vollgeschosse als Höchstmaß zulässig.
2.4 Die maximale Traufhöhe  von Gebäuden I (ein Vollgeschoss) beträgt 4,50 m,

die maximale Traufhöhe  von Gebäuden II (zwei Vollgeschosse) beträgt 7,50 m
Die Traufhöhe ist definiert als Schnittpunkt der Wand mit Dachhaut gemessen vom Fertigfußboden des 1. Vollgeschosses. Die OK FFB 1. Vollgeschoss muss zwischen 30 cm und
50 cm über der gemittelten Höhe des Bestandsgeländes an den vier Gebäudeecken liegen.

2.5 Die Wohnhäuser sind so zu planen, dass die Brüstung eines Rettungsfensters im Obergeschoss 8m ab Gelände nicht überschreitet.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22, 23 BauNVO)

3.1 In den Baufeldern wird eine offene Bauweise festgesetzt.
3.2 Zulässig ist die Überschreitung der Baugrenze für Stellplätze, Zugänge und Zufahrten.

Im Bereich der Stichstraßen sind Stellplätze zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze zulässig. Carports und Garagen müssen mind. in 4,00 m Entfernung von den
privaten Stichstraßen und in 4,50 m Entfernung von der "Straße der MTS" innerhalb der Grundstücke angeordnet werden.

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB)

4.1 Landschaftsplanerische Gestaltung

Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach der Bezugsfertigkeit der Bebauung vorzunehmen. Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, Abgänge
sind zu ersetzen.

Pflanzgebot 1 - PFG1
Durch den Eingriffsverursacher  ist pro angefangene 800 m² Grundstücksfläche ein Baum  zu pflanzen.  Für die Anpflanzung sind Arten der folgenden Auswahlliste zu verwenden:

Heimische Laubbäume und standortgerechte Obstbaumarten

Pflanzgebot 2 - PFG2
Durch den Eingriffsverursacher ist an der nördlichen Grenze ein Pflanzstreifen von 2m Breite und Höhe anzupflanzen. Bestandteil der 2 m Höhe ist eine bis zu 0,5 m hohe
Erdverwallung.
 Für die Anpflanzung sind Arten der folgenden Auswahlliste zu verwenden:

- Acer campestre (Feld-Ahorn)
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Cornus mas (Kornelkirsche)
-

- Corylus avellana (Haselnuss)
- Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
- Rosa canina (Hunds-Rose)

- Rosa rubiginosa (Wein-Rose)
- Salix caprea (Sal-Weide)
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
- Crataegus monogyna - (Weißdorn)

- Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)
- Prunus Spinosa (Schlehe)
- Malus Sylvestris (Wildapfel)

- Pyrus Pyraster (Wildbirne)
- Salix Caprea (Salweide)
- Prunus serrulata (Japanische Blüten-Kirsche)
- Ertragsobstbäume

(standortgerechte, heimische Arten)

TEIL A - FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN (BauGB, BauNVO, PlanZV 90) TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Art der baulichen Nutzung

- Allgemeines Wohngebiet -

max. zul. Vollgeschosse

max. zul. Grundflächenzahl

Bauweise

- Einzelhäuser -

Dachform

Satteldach/Walmdach/Zeltdach

zul. Neigung

1. AUFSTELLUNGSVERMERK
Der Gemeinderat Thiendorf hat am 10.10.2018 mit der Beschluss-Nr. V-50/92/18 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.  Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich am 20.10.2018 im Thiendorfer "Landboten" Amtsblatt Nr. 10/2018 bekannt gemacht.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. VERMERK ÜBER DIE BILLIGUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLAGE
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat am 08.05.2019 mit Beschluss Nr.V-57/28/19 den Entwurf des Bebauungsplans "Siedlung an der alten MTS" Welxande, Planstand 28.04.2019 mit Begründung gebilligt und zur Offenlage bestimmt.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. VERMERK ÜBER DIE BEKANNTMACHUNG
Die Bekanntmachung der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach §13b i.V. mit §13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB erfolgt gemäß §13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB im Amstblatt "Landbote" der Gemeinde Thiendorf am
20.10.2018.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. VERMERK ÜBER DIE BETEILIGUNG DER TÖB
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen TÖB sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 29.05.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme zur Planfassung vom 28.04.2019 nach §13 Abs. 2 BauGB aufgefordert.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. VERMERK ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Entwurf des Bebauungsplans "Siedlung an der alten MTS" Welxande, Planstand 28.04.2019 , bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textlichem Teil (Teil B) und Begründung (Teil C) hat in der Zeit vom  03.06.2019 bis einschließlich 04.07.2019 nach § 3 Abs. 2 BauGB in der
Gemeinde Thiendorf öffentlich ausgelegen und wurde zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde Thiendorf und im zentralen Landesportal Bauleitplanung eingestellt.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebreacht werden können, im Amtsblatt "Landbote" vom 17.05.2019 und zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde
Thiendorf www.thiendorf.de sowie im Zentralen Landesportal Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de bekannt gemacht worden.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. VERMERK ÜBER DIE ABWÄGUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat die zum Planentwurf vom 28.04.2019 vorgebrachten Bedenken und Anregungen am 13. 11.2019 geprüft (Beschluss-Nr. VI-04/36/19 )

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. VERMERK ÜBER DIE BILLIGUNG DER ZWEITEN ÖFFENTLICHEN AUSLAGE
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat am 15.01.2020 mit Beschluss Nr.VI-06/03/20 den 2. Entwurf des Bebauungsplans "Siedlung an der alten MTS" Welxande, Planstand 19.12.2019 mit Begründung gebilligt und zur Offenlage bestimmt.

Thiendorf, den Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. VERMERK ÜBER DIE ZWEITE BEKANNTMACHUNG
Die Bekanntmachung der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach §13b i.V. mit §13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB erfolgt gemäß §13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB im Amstblatt "Landbote" der Gemeinde Thiendorf am
20.01.2020.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. VERMERK ÜBER DIE ZWEITE BETEILIGUNG DER TÖB
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen TÖB sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 20.01.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme zur Planfassung vom 19.12.2019 nach §13 Abs. 2 BauGB aufgefordert.

Thiendorf, den Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. VERMERK ÜBER DIE ZWEITE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Entwurf des Bebauungsplans "Siedlung an der alten MTS" Welxande, Planstand 19.12.2019 , bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textlichem Teil (Teil B) und Begründung (Teil C) hat in der Zeit vom  23.01.2020 bis einschließlich 24.02.2020 nach § 3 Abs. 2 BauGB in der
Gemeinde Thiendorf öffentlich ausgelegen und wurde zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde Thiendorf und im zentralen Landesportal Bauleitplanung eingestellt.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebreacht werden können, im Amtsblatt "Landbote" vom 21.01.2020 und zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde
Thiendorf www.thiendorf.de sowie im Zentralen Landesportal Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de bekannt gemacht worden.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 . VERMERK ÜBER DIE ZWEITE ABWÄGUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat die zum Planentwurf vom 19.12.2019 vorgebrachten Bedenken und Anregungen am 06.05.2020 geprüft (Beschluss-Nr. VI-10/36/20).  Das Ergebnis wurde den Einwendern mit einem Schreiben mitgeteilt.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. VERMERK ÜBER DIE ERNEUTE  ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG UND BEHÖRDENBETEILIGUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat am 08.07.2020 mit der Beschluss-Nr.VI-12/65/20 zur Behebung eines Formfehlers den 2. Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 19.12.2019 mit seiner Begründung zur erneuten öffentlichen Auslage unter Anwendung des  § 4a Abs. 3
BauGB bestimmt. Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Gemäß §4a Abs. 3 BauGB wurde bestimmt, dass der Zeitraum der erneuten öffentlichen Auslegung auf eine angemessene Frist verkürzt wird.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes i. d. F. vom 19.12.2019 wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 20.07.2020 im Amtsblatt "Landbote" bekannt gemacht.Der Entwurf des Bebauungsplans i. d.
F. 19.12.2019 mit seiner Begründung hat in der Zeit vom  28.07.2020 bis einschließlich 14.08.2020 in der Gemeindeverwaltung Thiendorf öffentlich ausgelegen.
Die Planunterlagen haben auch auf der Internetseite des Landesportals des Freistaates Sachsen unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der Thiendorf  www.thiendorf.de ausgelegen.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13 . VERMERK ÜBER DIE ERNEUTE ABWÄGUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf hat die zum Planentwurf vom 19.12.2019 vorgebrachten Bedenken und Anregungen am  09.09.2020 geprüft (Beschluss-Nr. VI-13/68/20).  Das Ergebnis wurde den Einwendern mit einem Schreiben mitgeteilt.

Thiendorf, den 22.09.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. VERMERK ÜBER SATZUNGSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Gemeinde Thiendorf den Bebauungsplan i. d. F. vom 19.12.2019, redaktionell ergänzt am 24.04.2020 mit Beschluss-Nr. VI-13/69/20 am 09.09.2020 als Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan gebilligt.

Thiendorf, den 05.10.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. GENEHMIGUNGSVERMERK
Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 29.09.2020 vom AZ.: 621.416-3806/2020-59092/2020 diese B-Plan-Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (TeilB), - mit Nebenbestimmungen und Hinweisen-) genehmigt.

Thiendorf, den 20.10.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________________
16. BEKANNTMACHUNGSVERMERK
Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer
während der Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft erhalten kann, ist am 20.10.20 im Landboten Nr. 10/20 örtsüblich
bekannt gemacht worden und zusätzlich durch Einstellen auf der Internetseite der Gemeinde Thiendorf unter www.thiendorf.de. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§215 Abs.
2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die
Rechtsiwkrungen des §4 Abs. 4 SächsGemO wurde hingewiesen.
Die Satzung ist am ..................... in Kraft getreten.

Thiendorf, den 21.10.20 Siegel Dirk Mocker, Bürgermeister
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Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch wird nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat vom 09.09.2020 und mit Genehmigung des Landratsamtes Meißen vom 29.09.2020

folgende Satzung über den Bebauungsplan "Siedlung an der alten MTS" bestehend aus der Planzeichnung mit Zeichenerklärung (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen

(Teil B), erlassen.

Thiendorf, 20.10.20

Mocker Siegel

Bürgermeister

SATZUNG

über den Bebauungsplan "Siedlung an der alten MTS" Welxande

in der Fassung vom 19.12.2019, redaktionell ergänzt am 24.04.2020
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